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 Weil’s um die  
Zukunft des Sports geht!

Sport Austria-Factsheet, erarbeitet im Projekt „Klimafitte Sportstätten“ in Zusammenarbeit mit ASKÖ Bundesorganisation,  
ASVÖ – Allgemeiner Sportverband Österreich und SPORTUNION Österreich.

Achtung
Im Zuge der Neuaufstellung der 
Klima- und Energieförderungen 
können Förderanträge bei den 
„Energieeffizienten Sportstätten“ 
nur noch bis 31.12.2025 gestellt 
werden. 

Förderung  
Energieeffiziente Sportstätten 
Am 3. Juli 2024 startete das neue Förderprogramm „Energieef-
fiziente Sportstätten“ des Bundesministeriums für Wirtschaft, 
Energie und Tourismus, bei dem insbesondere gemein- 
nützige Sportvereine, Sportverbände und Sportstättenbetreiber 
anspruchsberechtigt sind. 

Wer kann einreichen?
Sportvereine und Sportverbände 

natürliche und juristische Personen

Sportstättenbetreiber

�Kommunen (deren Gebäude überwiegend für sportliche 
Aktivitäten oder Wettkämpfe genutzt werden)

Welche Maßnahmen werden gefördert?
�Thermische Gebäudesanierung:  
umfassende thermische Gebäudesanierung und Einzelmaßnahmen

�Energieeffiziente und klimafreundliche Heizung:  
Umstellung auf Fernwärme, Wärmepumpe oder Holzheizung

�Energiesparmaßnahmen: 
LED-Beleuchtung, Lüftung, Wärmerückgewinnung

Energieeffiziente und klimafreundliche Kühlung

Voraussetzungen
Überwiegende Nutzung des Gebäudes als Sportstätte

�Mindestens 20 % der Nutzungszeiten müssen dem 
Hobby- oder Amateursport zur Verfügung stehen

Mindestinvestitionssumme pro Antrag: 10.000 Euro

�Investitionskosten müssen durch Fördernehmer getragen 
und der Umwelteffekt dauerhaft gewährleistet werden

Hier geht’s zur Förderung: 
www.umweltfoerderung.at/betriebe/eneff-sport

56  Mio. €
Gesamtfördersumme

bis zu 50 %
der förderfähigen 
Investitionskosten

2,2 Mio. €
max. Fördersumme 
pro Projekt

Tipp
Auch Planung 
und Montage sind 
förderungsfähig!

Wichtiger Hinweis
Förderanträge müssen vor der ers-
ten rechtsverbindlichen Bestellung 
von Anlagenteilen, vor Lieferung, 
vor Baubeginn oder vor einer ande-
ren Verpflichtung, die die Investition 
unumkehrbar macht, wobei der frü-
heste dieser Zeitpunkte maßgebend 
ist, bei der Abwicklungsstelle einge-
bracht werden.

Projekt Klimafitte Sportstätten: 
www.sportaustria.at/
projekt-klimafitte-sportstaette 
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